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Das gesamte Vergaberecht  
im kompakten Zugriff.

Das gesamte Vergaberecht  
im kompakten Zugriff
Der Kommentar stellt das gesamte Vergaberecht umfassend 
und praxisorientiert dar: Neben den Regelungen des Teils 4 
des GWB alle vergaberechtlichen Verordnungen inkl. nunmehr 
der VergStatVO kommentiert. Daneben erläutert das Werk die 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (Teil A), die 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), die VO (EG) 1370/2007 
und die neuen Vorschriften des WRegG, SaubFahrzeugBe-
schG sowie des BwBBG. Ein praxisnaher Überblick über die 
preisrechtlichen Bestimmungen der VO PR Nr. 30/53 rundet 
das Werk ab.

Die Neuauflage: Komplett up to date
Die 5. Auflage wurde wieder umfassend überarbeitet und hin-
sichtlich Gesetzgebung und Rechtsprechung auf den neuesten 
Stand gebracht. Berücksichtigt sind u.a. die 

	� Einführung von Wettbewerbsregister und Vergabestatistik 
	� Einführung der eForms für die Veröffentlichung von  

EU-weiten Bekanntmachungen
	� Auswirkungen der HOAI 2021 auf Vergabeverfahren 
	� Auswirkungen des neuen Lieferkettensorgfaltspflichten

gesetzes 
	� die neuen Vorschriften des BwBBG für beschleunigte 

 Beschaffungen der Bundeswehr
	� topaktuelle Rechtsprechung zu Dringlichkeitsvergaben. 

Sich in diesem Dickicht auch widersprechender Vergabe-
rechts-Entscheidungen zurechtzufinden, dazu hilft der neue 
Kommentar in mehrfacher Hinsicht: Kompakt, überischtlich, 
kompetent und komplett! Das sind die Attribute, die das 
 Prädikat »sehr gut« rechtfertigen!

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Prof. Dr. jur. Klaus Englert,  
in: VergabeR 5/2020, zur Vorauflage
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Bau-Turbo oder Blame Game? 
 

Wie schön, dass es für die gebeutelte Bauwirtschaft bald eine Trendwende geben wird, denkt 
man beim Lesen der frohen Botschaft, dass jetzt der Bau-Turbo kommt. Hierzu soll die im 
Maßnahmenpaket des Wohngipfels vom September 2023 gemachte Ankündigung der Bun-
desregierung umgesetzt werden, eine befristete Sonderregelung in das BauGB aufzunehmen, 
um den Wohnungsbau in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten anzukurbeln. Nach 

dem Gesetzentwurf können dort künftig Gebäude mit mindestens sechs 
Wohneinheiten in allen Baugebieten zugelassen werden, „wenn die Abwei-
chung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belan-
gen vereinbar ist“. Der Vorschlag ist an die bestehende Sonderregelung für 
Flüchtlingsunterkünfte angelehnt (§ 246 XIV BauGB) und klingt bestechend 
einfach. 

Bei genauem Hinschauen zeigt sich indes, dass die Welt des Bauens doch 
nicht so banal ist, wie der Gesetzentwurf es suggeriert. Vielmehr ist abseh-
bar, dass der angekündigte Bau-Turbo nicht funktionieren, sondern wohl 
eher als Rohrkrepierer enden wird. Die Gründe liegen auf der Hand, und 
man muss kein Stadtplaner sein, um das Offensichtliche zu erkennen: 

Der Bau-Turbo kann nur mit Zustimmung der Gemeinde zünden. Die Kommunen werden 
im Regelfall aber nicht zustimmen, denn bei Anwendung des neuen § 246e BauGB erhalten 
sie von den Investoren keinen Folgekostenbeitrag, wie bei der Bauleitplanung mit Anwendung 
kommunaler Baulandbeschlüsse üblich. Die Städte werden daher im Eigeninteresse die Zu-
stimmung verweigern und stattdessen klassische Bauleitplanung mit Abschöpfung des Boden-
wertgewinns anbieten. Gegen die Verweigerung der Zustimmung können sich Investoren 
auch rechtlich nicht erfolgreich wehren, denn § 246e BauGB ist nur eine Ermessensvorschrift 
und soll keinen Rechtsanspruch gewähren. 

Die Neuregelung wird auch Nachbarkonflikte auslösen, wenn im Gewerbegebiet neben einem 
emittierenden Betrieb Geschosswohnungsbau entsteht. Das wird absehbar zu erfolgreichen 
Nachbarklagen führen. Darauf wird sich kein Investor einlassen oder er muss die Nachbar-
rechte teuer abkaufen. Um das zu lösen, müsste (endlich) die TA Lärm geändert werden. 
Dazu sieht der Gesetzesvorschlag aber nichts vor, obwohl im Maßnahmenpaket des Bau- 
gipfels hierzu eine Experimentierklausel in der TA Lärm angekündigt war, die aber noch 
aussteht. Unabhängig davon ist es eine Schnapsidee, massiv Geschosswohnungsbau in Ge-
werbe- und Industriegebieten anzusiedeln. Dort ist die Wohnqualität unzumutbar und keinerlei 
soziale Infrastruktur vorhanden. Wohninseln mit Ghettocharakter würden entstehen. 

Die Diskussion um den Bau-Turbo als Heilsbringer schürt also Hoffnungen, die so nicht er-
füllbar sind. Das ist weder für die Bauwirtschaft noch für den Wohnungsmarkt gut und wird 
absehbar zu Frustrationen führen. Was steckt dahinter? 2025 ist Bundestagswahl und das 
sind die ersten Vorboten. Das unter Dauerfeuer stehende Wohnungsministerium könnte im 
Wahlkampf die miserablen Neubau-Fertigstellungszahlen damit rechtfertigen, dass der Bund 
die Behörden vor Ort mit allen Handlungsmöglichkeiten ausgestattet habe, diese Chancen 
aber nicht genutzt worden seien. So etwas nennt man aber Blame Game und nicht Bau-Turbo. 
 

Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dr. Thomas Schröer, LL.M. (Illinois), Frankfurt a. M. 




